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~tenzeichen:

|Böe bei Antwo/t at`geben|

Sehz:  geehrter  Herr

Nachdem  Sie   ur`.t.er  der  weiblic:n`en  Be.v.Ölke=ung   in  den  letzten  Monaten
`.iel  U-n-r`.eil  angerichtet 'ha`Den,   ist.  .rieute  -aufgrund  des   Sterilisatior`.si
gesetzes   §   6  Abs.   2   I.r.re   £nT.F.anr.u.-.g  `ar.geordr.et  wo.rden.

Wi=  ersuchen  Sie  an  einem  de=  r`ächsten  Tag'e   sic`n  im  .Hauptgebäude  des.
Schlachtho£es  Mannrieim  zwisch.en   8.C0   ur`.d  11.00  Uhr  einzufinden,   damit
lhre  Sterilisation  vorgenom.men  werdep.  }:aiiti.

Dieses  Aufforderungsscnreiben  ist  zum  Termin  mitzubringen.

Sie  haben  sich  reingewaschen,   im  nüc.nterner.  Zustand,   mit  sauberem  Hemd,
sowie  saubergerubbeitem  Geschlechtsteil  in  Halle  5  für  Großvieh,   Gruppe  7
(Ortsbullen)   einzu£inden  -  Verbandszeug  rrit  Blutp€ar,ne  ist  mitzubringen.

Ein  Kranker}w.ager`.  de=   Feuerwer.r  MarAiheim.  für  den  Rücktransport   gegen
12.00  U.nr  ab  Schlachthof  steht  für  .Sie  bereit.

\
Lautes  Schreien,   sowie  ur`.gewör.nlicnes  Benehmen  vor  und  nach  der  Operation
ist  unbedingt   zu  unte=1asen.   Auf  Wunsch,   gegen  eine  Gebühr  von  DM  10 ,--,
die  sofort  zu   zahlen  ist,   wird  mit  einein  Holzharrm`er  Örtlich  betaubt.

Über  die  h.oden  ist  bereits  verfügt  worden.   Der  ieere  Sack  kann  jedoch
unentgeldl ich. mitgenommen  werden.

Hochachtunesvoil

=Prof.Dr.Dr.  med.  Sacker
Sterilisationsvorstehe[
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